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PrAxiS
Die rubrik «Praxis» beantwortet Fragen der Sozialhilfe-
praxis. SKoS-Mitglieder haben die Möglichkeit, konkrete
Fragen an die SKoS-Line zu richten (www.skos.ch, ein-
loggen ins intranet, rubrik «Beratung» wählen). ihre
Fragenwerden von Fachpersonen beantwortet, und ausge-
wählte Beispiele werden in der ZeSo publiziert.

Welche Zahlungseingänge darf die
Sozialhilfe verrechnen?

Frauenalimente dürfen nur dannmit der bereits geleisteten Sozialhilfe verrechnet werden,
wenn sich beide Leistungen auf den gleichen Zeitraum beziehen. Allerdings werden die

Alimente im aktuellen Unterstützungsbudget als einnahmen angerechnet.

FrAGe
Frau Kunz wird mit ihren beiden Kindern ergänzend zu
den Kinderalimenten von der Sozialhilfe unterstützt.
Nun werden ihr einmalig ausstehende Frauenalimente
überwiesen, deren Anspruch auf eine Zeit zurückgeht,
als Frau Kunz noch nicht von der Sozialhilfe unterstützt
wurde. Es stellen sich folgende Fragen:

1. Werden die erhaltenen Frauenalimente mit der Sozi-
alhilfe verrechnet?

2. Stellen die Frauenalimente ein Einkommen oder Ver-
mögen dar?

3. Darf Frau Kunz dieses Geld behalten?

GrUnDLAGen
Nachträglich eingehende Zahlungen dürfen nur dann
mit imVoraus ausgerichteten Sozialhilfegeldern verrech-
net werden, wenn die eingehenden Leistungen und die
Sozialhilfegelder denselben Zeitraum betreffen. Voraus-
setzung einer Verrechnung ist somit grundsätzlich Zeit-
identität (SKOS-Richtlinien F.2).

Sozialhilfe ist subsidiär. Sie wird dann gewährt, wenn
die bedürftige Person sich nicht selbst helfen kann und
wenn Hilfe von dritter Seite nicht oder nicht rechtzeitig
erhältlich ist. Insbesondere hat die hilfesuchende Per-
son vorhandenes Einkommen oder Vermögen für den
Lebensunterhalt einzusetzen (SKOS-Richtlinien A.4).

Zur Stärkung der Eigenverantwortung und zur För-
derung des Willens zur Selbsthilfe wird zu Beginn der
Unterstützung oder wenn eine laufende Unterstützung
abgelöst werden kann der gesuchstellenden bzw. unter-
stützten Person ein Vermögensfreibetrag zugestanden
(SKOS-Richtlinien E.2.1).

Gemäss dem Bedarfsdeckungsprinzip soll die So-
zialhilfe einer individuellen, konkreten und aktuellen
Notlage abhelfen. Sie bezweckt nicht die Äufnung von

Vermögen (Häfeli Christoph, Prinzipien der Sozialhilfe,
S. 79, in: «Das Schweizerische Sozialhilferecht», Luzern
2008). Dementsprechend wird bei der Bemessung von
finanziellen Leistungen prinzipiell das ganze verfügbare
Einkommen einbezogen, es wird nur auf Erwerbsein-
kommen ein Freibetrag gewährt (SKOS-Richtlinien
E.1.1). Zu den Einnahmen, die bei der Errechnung des
Bedarfs in Abzug gebracht werden, zählen nebst den
Erwerbseinnahmen nicht nur sämtliche periodisch an-
fallenden Leistungen wie Unterhaltsbeiträge, Kinderzu-
lagen etc., die zur Deckung des Lebensunterhaltes be-
stimmt sind. Auch andere einmalige oder regelmässige
Einkünfte gehören zu den anrechenbaren Einkommens-
bestandteilen (Wolffers Felix, Grundriss des Sozialhilfe-
rechts, Bern/Stuttgart/Wien 1993).

Antwort
1. Die nachträglich eingegangenen Frauenalimente

dürfen nicht mit den bereits erfolgten Unterstüt-
zungsauslagen verrechnet werden. Die Zeitspanne,
für welche die Leistungen vorgesehen waren, ist nicht
kongruent mit derjenigen, für die Sozialhilfe geleistet
wurde.

2. Die einmalige Zahlung ist als Einnahme zu taxieren.
Diese Mittel muss sich die Klientin in jedem Fall im
Sinne des Subsidiaritätsprinzips bei Zahlungsein-
gang an den Bedarf anrechnen lassen.

3. Frau Kunz darf diese Mittel behalten, jedoch verrin-
gert sich der aktuelle Unterstützungsbedarf im Um-
fang der eingegangenen Alimente. Es kann sogar
sein, dass Frau Kunz ihren Anspruch auf Sozialhilfe
vorübergehend verliert, da die eingegangenen Leis-
tungen ihren Lebensunterhalt decken. ¢

Daniela Moro
Mitglied der rete

(Arbeitsgruppe der richtlinienkommission der SKoS)




